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Etablierung eines Uferrandstreifens in Form einer

5 - 8 m breiten Sukzessionsfläche

Die dauerhafte Abgrenzung des Uferrandstreifens erfolgt durch die Verwendung von 
Eichenpfählen  Der Abstand zu den vorhandenen Gehölzen beträgt 5 m. Der Abstand 
zwischen den Pfählen liegt bei 5 -10 m. 

Das sich anschließende Grünland ist auf einer Breite von 7 m unter Düngeverzicht 
extensiv zu bewirtschaften. Hierzu ist eine zweimalige Mahd mit Aufnahme des 
organischen Materials vorgesehen. 

. Eingriffsgrenze

_ 06.320 Intensiv genutzte Frischwiesen

_01.152 Sukzession

_04.400 Ufergehölzsaum heimisch, standortgerecht

, Extensivierung
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Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
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Textliche Festsetzungen
Das Gebiet wird als Sondernutzungsgebiet
Wohnmobilstellplatz festgesetzt. Es werden
temporäre Wohnmobilstellplätze auf Wiesenflächen
und durchgängig befestigten Flächen geschaffen.
Nicht zulässig sind Dauercampingplätze. Die Flächen
der Rasenstellplätze liegen am Abflussgebiet der
Erpe und müssen kurzfristig geräumt werden
können. Diese Plätze sind freizuhalten von 
ablussbehindernden Einbauten. Die Einbauten
der bisherigen Nutzung des Fahrsports (Hindernisse)
sind zu entfernen. 
Bebauung
Die bestehenden Gebäude des
Tennisplatzes können zum Betrieb des Stellplatzes
weiter genutzt und entsprechend umgebaut werden.
Weitere zum Betrieb des Stellplatzes notwendige
Gebäude sollen sich in den Bestand einfügen. Diese
sind in Anlehnung an den Bestand mit Holzwerkstoffen
zu bekleiden. Die Traufhöhe ist auf 3 m und die Firsthöhe
auf 5,5 m begrenzt. Maßgeblich ist die mittlere gemessen 
umlaufend ab OK Gelände an der aufgehenden Wand.
Dachform im Bestand ist Walm- und Satteldach.
Bauliche Anlagen in den Überschwemm-
ungs- und Abflussgebieten sind nicht zulässig.
Bestehende Einzäunungen des Tennisplatzes sind
zu entfernen.
Begrünung
Die Rückbauflächen des Tennisplatzes sind als
Grünfläche anzulegen. Bepflanzung der Randbereiche
und Abgrenzung erfolgt nach Kompensationsplan mit
heimischen Gehölzen. Verbleibende Grünflächen in 
Abflussgebieten der betreffenden Flurstücke sind nach
Kompensationsplan zu extensivieren. 
Entlang des Gewässeres verbleibt ein Sukzessionsstreifen.
Begrünung und Ausgleichsmaßnahmen sind im landschaft-
pflegerischen Begleitplan geregelt und werden mit städte-
baulichem Vertrag festgeschrieben.
Verkehr
Die Einmündung von L 3075 wird für Begegnungs-
verkehr ausgebaut. Die Maßnahme ist im Städtebaulichen
Vertrag zu regeln.
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